
sätzen in der Regel um verkörperte Nachrichten, wie auch
bei versendeten Videos oder Sprachnachrichten.73 Somit ist es
in beiden Fällen maßgeblich, ob die Willenserklärung in den
Machtbereich des Empfängers gelangt ist und mit der Kennt-
nisnahme gerechnet werden darf.74

Chats in Messenger-Diensten oder Profile mit Pinnwänden
oder Chatfunktionen stellen einen Machtbereich für den
Empfänger dar.75 In den Machtbereich des Empfängers ge-
langt die im Chat versendete Nachricht also, sobald sie auf
dessen Gerät eintrifft und gespeichert wird.76 Dies ist bei
WhatsApp dann der Fall, wenn die Nachricht zwei graue
Haken hat.77

Wann die Kenntnisnahme erwartet werden kann, kommt auf
den Einzelfall an: bei Live-Chats über WhatsApp ist sie in
der Regel sofort78, und bei verzögerter Kenntnisnahme übli-
cherweise am Abend desselben Tages erwartbar79. Insbeson-
dere bei WhatsApp stellt sich das Problem, dass das Nut-
zungsverhalten von WhatsApp-Usern sehr divers ist. In der
Klausursituation wird man also keine starren Regeln anwen-
den, sondern den Sachverhalt nach Anzeichen für die Erwart-
barkeit der Kenntnisnahme auswerten müssen. So kann auch
bei Erklärungen unter Abwesenden der sofortige oder zu-
mindest auch der spät abendliche Zugang einer WhatsApp-
Nachricht gut vertretbar sein.

3. Widerruf

Das Löschen von Nachrichten aus dem Chat kann einen
konkludenten Widerruf (§ 130 I 2 BGB) darstellen. Voraus-
gesetzt wird dafür erstens, dass die Nachricht nicht nur für
den jeweiligen Absender, sondern auch für den Empfänger
gelöscht wird.80 Zweitens muss das Löschen vor oder gleich-
zeitig mit dem Zugang der Nachricht beim Empfänger erfol-
gen, vgl. § 130 I 2 BGB.81 Hat also beispielsweise der Emp-
fänger den Inhalt der gelöschten Nachricht vor der Löschung
schon zur Kenntnis genommen, ist der Widerruf nicht wirk-
sam. In Fällen von Willenserklärungen unter Abwesenden ist
dabei besonderes Augenmaß darauf zu richten, ob man sich
für eine Erwartbarkeit der Kenntnisnahme sofort oder zu

einer späteren Tageszeit entschieden hat. In ersterem Fall
erscheint ein Widerruf gem. § 130 I 2 BGB kaum mehr
möglich.

D. FAZIT

Die vorstehende Darstellung zeigt, dass die Frage nach dem
Zugang im Briefverkehr mit der gängigen Definition gut
handhabbar ist. Mit Blick auf die fortschreitende Differenzie-
rung der Kommunikationsmittel und des dazugehörigen
Nutzerverhaltens wird die Beantwortung der Frage, in wel-
chem Zeitpunkt unter normalen Umständen mit der Kennt-
nisnahme zu rechnen ist, jedoch immer schwieriger zu beant-
worten zu sein.

Behält man auch bei Online-Kommunikation die gängige
Definition bei, wird sowohl in der Praxis wie auch im Studi-
um ein größerer Begründungsaufwand hinsichtlich der Er-
wartbarkeit der Kenntnisnahme nötig sein.82 Für die Praxis
ist zudem erforderlich, dass die Rechtssicherheit unter der
fortschreitenden Ausdifferenzierung der Kommunikations-
wege nicht leidet und rechtliche Erwägungen die Ausschöp-
fung technischer Möglichkeiten nicht hemmen. Schließlich
besteht auch eine grundsätzliche Erwartung daran, dass Brie-
fe, auch von unbekannten Absendern oder ohne jeglichen
Hinweis auf den Absender, geöffnet werden. Insoweit ist es
überzeugend, grundsätzlich auch eine Erwartbarkeit der
Kenntnisnahme von Anhängen zu begründen.

73 Greiner/Kalle JZ 2018, 535 (540).
74 Greiner/Kalle JZ 2018, 535 (540).
75 Hoeren/Sieber/Holznagel/Kitz MMR-HdB, 58. EL 2022, Teil 13.1 Rn. 88.
76 Greiner/Kalle JZ 2018, 535 (540).
77 Redeker CR 2021, 284 (285).
78 Greiner/Kalle JZ 2018, 535 (540).
79 BeckRS 2020, 2835 Rn. 16; Redeker CR 2021, 284 (285).
80 Hoeren/Sieber/Holznagel/Kitz MMR-HdB, 58. EL 2022, Teil 13.1 Rn. 127.
81 Hoeren/Sieber/Holznagel/Kitz MMR-HdB, 58. EL 2022, Teil 13.1 Rn. 121 ff.
82 Diesbezüglich ist es durchaus überlegenswert, ob ein Festhalten an dem Erfordernis

der Möglichkeit der Kenntnisnahme sinnvoll ist. Der Gesetzgeber hatte mit der
§ 130 I 1 BGB zugrunde gelegten Empfangstheorie eine angemessene Risikovertei-
lung vor Augen. Diese erfordert nicht zwingend, auf die Möglichkeit der Kennt-
nisnahme abzustellen. Insbesondere sollten hierdurch der Erklärende und der
Rechtsverkehr nicht unverhältnismäßig belastet werden.
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„Mein ganzer weltlicher Besitz soll meinen Neffen A und B zukommen. Zunächst soll A alles
erhalten und genießen. 3 Jahre nach meinem Tod soll dann alles auf B übergehen. – E“

Ein wesentlicher Teil des Nachlasses war das Rennpferd der E mit Namen „Wendy“. Dieses
hatte einen Marktwert von 80.000 EUR. Untergebracht war das Pferd auf der Koppel des V.
Dieser hatte sich seinerzeit gegenüber E bereiterklärt, dass Wendy unentgeltlich „auf seiner
Koppel wohnen dürfe“. Fütterungen und ähnliche Tätigkeiten übernahm V nur unregel-
mäßig. Am 1.1.2022 wollte V – der Wendy inzwischen sehr liebgewonnen hatte – dem Tier
„eine kleine Neujahrsfreude“ bereiten. Als er an diesem Tag seine Koppel besichtigte, gab er
ihr deshalb einige Scheiben frischen Brotes zu fressen, welche Wendy genussvoll verschlang.
Über etwaige Unverträglichkeiten informierte sich V – wie bei Fütterungen seiner eigenen
Pferde – nicht. Wenige Stunden später am selben Tag spazierte der Pferdeliebhaber P über die
frei zugängliche Koppel. Da ihm Wendy so gut gefiel, rupfte er kurzerhand einiges Unkraut
von der nahegelegenen Wiese und gab ihr dieses zu fressen. Das Pferd verzehrte das Unkraut
wiederum vollständig. Das gut sichtbar angebrachte Schild „Füttern durch Besucher der
Koppel verboten“ übersah P dabei.

Wenig später am selben Tag verstarb Wendy. Ein tierärztliches Gutachten ergab, dass weder
die Fütterung durch V noch diejenige durch P einzeln zum Tod des Tieres geführt hätte.
Zwar könne der Verzehr beider Nahrungsmittel für Pferde grundsätzlich tödlich sein. Im
konkreten Fall sei aber erst das Zusammentreffen von Brot und Unkraut für den Magen des
Pferdes zu viel gewesen und hätte letztlich zum Tod geführt. In dem Gutachten wird weiter
ausgeführt, dass es zwar nicht allgemein bekannt wäre, dass Pferde diese „Speisen“ nicht
vertragen, aber dass es dennoch etwas fahrlässig wäre, sich insofern nicht zu informieren. Als
B am 4.1.2022 von den Geschehnissen erfährt, fragt er sich, ob er Schadensersatzansprüche
gegen P geltend machen kann.

B hat noch weitere Probleme im Zusammenhang mit der Erbschaft: Einen Tag nach dem Tod
der E, am 4.1.2019, hatte S – der Sohn der E – die Wohnung der E betreten. S ging zu dieser
Zeit selbstverständlich davon aus, dass er Erbe sei. Aus diesem Grund nahm er eine wertvolle
Taschenuhr der E, die auf deren Nachttisch lag, in seinen Besitz. Da S allerdings schnell
merkte, dass er doch eher digitale Alternativen bevorzugte, fragte er seinen Freund F, ob
dieser seine gleichwertige Smartwatch gegen die Taschenuhr tauschen wolle. F war einver-
standen, und sie übergaben sich gegenseitig die Gegenstände. F ging dabei davon aus, dass S
Eigentümer der Taschenuhr sei. Einen Erbschein hatte S nicht. Nach nur wenigen Tagen
musste S feststellen, dass ihn die Kalorien- und Schrittzählfunktion seiner neuen Smartwatch
ausschließlich frustriert. Er entschied deshalb, dass seine Freundin L das Gerät „haben
könne“. Diese nahm die Smartwatch dankend entgegen.

B tritt Ende Januar 2022 an F heran und verlangt die Taschenuhr heraus. F ist seinerseits nicht
zufrieden, da er sich über das Alter und die Herkunft der Taschenuhr geirrt hat. Er tritt
deshalb sofort nachdem er dies feststellte an S heran und erklärt, er fechte den Tausch an.

Bearbeitervermerk: Auf die folgenden Fragen ist gutachterlich einzugehen:

A. Kann B am 4.1.2022 gegen P einen Anspruch auf Schadensersatz geltend machen und falls ja, in
welcher Höhe? Von der Richtigkeit des tierärztlichen Gutachtens ist bei der Bearbeitung auszugehen.

B. Kann B von F die Herausgabe der Taschenuhr verlangen?

C. Davon ausgehend, F konnte den Tausch mit S wirksam anfechten: Kann F von L die Smartwatch
verlangen?

& LÖSUNG

A. ANSPRUCH DES B GEGEN P AUF ZAHLUNG VON SCHADENSERSATZ AUS § 823 I
BGB

Hinweis: Die Prüfung vertraglicher und vertragsähnlicher Ansprüche ist hier abwegig. Maximal kurz
angesprochen (und dann abgelehnt) werden könnten eine GoA oder ein Verhältnis aus § 311 II BGB
durch das Betreten der Koppel.

I. Tatbestandsvoraussetzungen („Haftungsbegründung“)

P müsste ein durch § 823 I BGB geschütztes Rechtsgut des B widerrechtlich und schuldhaft
verletzt haben.
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